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1 Die Vergütung der Leistungen erfolgt nach Tarifen oder Preisen, die zwischen den

Versicherern und den Leistungserbringern oder deren Verbänden vereinbart oder von der

zuständigen Behörde festgesetzt werden.

2 Die Tarife und Preise müssen wirtschaftlich sein und dürfen keine übermässigen Vergütungen

enthalten.

3 Die Vergütung erfolgt in der Regel in Form von Pauschalen, Einzelleistungstarifen oder

Kombinationen davon. Der Bundesrat kann weitere Vergütungsformen zulassen.

4 Die Vergütung umfasst alle Kosten, die für eine zweckmässige und wirtschaftliche

Leistungserbringung notwendig sind, einschliesslich der Infrastruktur, der Arbeitsleistungen und

der Materialien.

5 Der Bundesrat legt die Grundsätze für die Tarifstrukturen fest und bestimmt die

Voraussetzungen für deren Genehmigung.

6 Die zuständige Behörde kann die Tarife oder Preise anpassen, wenn sich zeigt, dass sie zu

überhöhten Vergütungen führen oder den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr entsprechen.

7 Der Bundesrat kann Vorgaben zur Transparenz der Vergütungssysteme und zur Offenlegung

der Berechnungsgrundlagen erlassen.
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1 Die Versicherer und die Leistungserbringer oder deren Verbände können Verträge über

Vergütungen abschliessen. Die Verträge regeln insbesondere: a. die Tarife und Preise oder die

Grundsätze zu deren Berechnung, b. die Modalitäten der Vergütung, c. die Abrechnung,

Kontrolle und Rückerstattung, d. die Qualitätssicherung und die Massnahmen zur Förderung

einer wirtschaftlichen Leistungserbringung. 2 Die Verträge sind der zuständigen kantonalen

Behörde zur Genehmigung zu unterbreiten, soweit dieses Gesetz dies vorsieht. 3 Der Bundesrat

kann die Voraussetzungen festlegen, unter denen Verträge gesamtschweizerisch oder

interkantonal abgeschlossen werden können. 4 Kommt kein Vertrag zustande oder wird er nicht

genehmigt, so setzt die zuständige Behörde den Tarif oder Preis fest. 5 Die

Genehmigungsbehörde überprüft, ob die Verträge den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen

und insbesondere die Wirtschaftlichkeit, Qualität und Transparenz gewährleistet sind. 6 Die

Vertragsparteien können Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Daten, die für die

Tarifgestaltung oder Qualitätsprüfung notwendig sind, treffen, soweit der Datenschutz

gewährleistet ist. 7 Der Bundesrat regelt das Verfahren und die Anforderungen an die

Veröffentlichung von Tarifverträgen.
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